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Hallo,

ich bin schwanger *juchhu* und war jetzt auch beim BAD. Ich bin eigentlich gegen alles immun
außer zwei Krankheiten. (Seltsamerweise wurde ich gegen die eine Krankheit geimpft und die
andere hatte ich wohl als Kind- aber habe keine Antikörper (mehr))

In dem Schreiben des BADs steht drin, dass für mich ein befristetes Beschäftigungsverbot "bei
der Notwendigkeit von engstem Körperkontakt zu den Betreuten" und bei der "Betreuung von
Wickelkindern und -jugendlichen (Wickeltätigkeiten) bestünde.

Nun stolpere ich über "engster Körperkontakt". Gibt es Erfahrungen, wie das ausgelegt wird?
Oder gar eine allgemeine Definition (wäre ja angebracht, sonst ist es ja nur Wischiwaschi?!)?

Bin jetzt total unsicher, was das heißen soll. Und eigentlich wollte ich die Schwangerschaft auch
noch gar nicht publik machen. Bin erst in der 8. Woche und eine Kollegin hat vor den Ferien ihr
Baby verloren und jeder weiß es, weil sie ein Beschäftigungsverbot hatte und jetzt wieder da
ist. 

Habt ihr Seiten oder Erfahrungen?

Danke schon mal!
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